Beschlussempfehlung:
In ihrer Schlusssitzung am Dienstag, 14.02.2006, beschlossen die anwesenden Mitglieder der Reform-AG Kirchenmusik einstimmig/mehrheitlich diese Gesamtdokumentation ihrer Arbeit 
(Teile A - E) den synodalen Gremien als Beratungsgrundlage für ihre kirchenmusikalischen Reformüberlegungen vorzulegen.

Einige der hier enthaltenen Impulse und Vorschläge wurden auch in der AG sehr kontrovers diskutiert (speziell E. II.4).
Diese „Anstöße“ bedürfen noch der besonders intensiven Aussprache und klärenden Verständigung zwischen allen Verantwortlichen und Aktiven auf sämtlichen Ebenen und Wirkungsbereichen von Kirchenmusik.

Die Reformvorschläge betr. eine verbesserte Repräsentanz, Organisation und Zusammenarbeit von Kirchenmusik (E. II.1, teilweise auch II.2) bitten wir förmlich zu beschließen und rasch umzusetzen, damit die erwünschte Erneuerung bezirklich-gemeindlich wirksam in Gang kommen kann.

Alle anderen theologischen Impulse und Praxisvorschläge der Reformpapiere D und E möge die Synode den Gemeinden und Werken als wichtige Orientierungsgrundlage für die Beratung und Förderung ihrer kirchenmusikalischen Aufgaben dringlich empfehlen.
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